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Satzung der Gemeinde Kasel-Golzig 

über die Erhebung einer Hundesteuer 

 

Aufgrund der §§ 3 und 28 (2) der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. 
Dezember 2007 (GVBl. I/07 [Nr.19] S. 286 zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes zur Stärkung 
kommunaler Zusammenarbeit vom 10.07.2014 (GVBl. I/14 [Nr. 32]) in Verbindung mit den §§ 1, 2, 3, 12 und 
15 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG) vom 31.03.2004 (GVBl. I/04 [Nr. 08] S. 
174, zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Zusammenarbeit von 
10.07.2014 (GVBl. I/14 [Nr. 32] hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Kasel-Golzig in ihrer Sitzung am  
15.12.2016 folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 

Steuergegenstand 

Die Gemeinde Kasel-Golzig erhebt eine Hundesteuer. Steuergegenstand ist das Halten von Hunden 
im Gemeindegebiet zu persönlichen Zwecken. 

 

§ 2 

Steuerpflicht und Haftung 

(1) Steuerpflichtig ist der Halter eines Hundes. Hundehalter ist derjenige, dem der Hund zeitlich und 
räumlich zugeordnet ist und wer im eigenen Interesse oder im Interesse eines Haushaltsangehörigen 
in seinem Haushalt aufgenommen hat. Alle in einem Haushalt aufgenommenen Hunde gelten als von 
ihren Haltern gemeinsam gehalten.  
Ein zugelaufener Hund gilt als aufgenommen, wenn er nicht innerhalb von 2 Wochen dem 
Eigentümer, dem Tierheim oder der örtlichen Ordnungsbehörde übergeben wird.  
 

(2) Als Hundehalter gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder Verwahrung genommen hat oder auf Probe 
oder zum Anlernen hält, wenn er nicht nachweisen kann, dass der Hund bereits in einer Gemeinde in 
der Bundesrepublik Deutschland besteuert wird oder von der Steuer befreit ist. Die Steuerpflicht 
besteht in jedem Fall, wenn die Pflege, Verwahrung oder die Haltung auf Probe zum Abrichten oder 
Ausbilden den Zeitraum von zwei Monaten überschreitet.  
 

(3) Sind mehrere Personen gemeinsam Hundehalter, so haften sie als Gesamtschuldner.  
 
 

§ 3 
 

Gefährliche Hunde 
 

(1) Gefährliche Hunde im Sinne diese Satzung sind:  
a. Hunde, bei denen aufgrund rassespezifischer Merkmale, der Zucht, der Ausbildung oder des 

Abrichtens von einer über das natürliche Maß hinausgehender Kampfbereitschaft, 
Angriffslust, Schärfe oder einer anderen in ihrer Wirkung vergleichbaren, Mensch oder Tier 
gefährdenden Eigenschaft auszugehen ist,  

b. Hunde, die als bissig gelten, weil sie einen Menschen oder ein Tier durch Biss geschädigt 
haben, ohne selbst angegriffen oder dazu durch Schläge oder in ähnlicher Weise provoziert 
worden zu sein, oder weil sie einen anderen Hund trotz dessen erkennbarer artüblicher 
Unterwerfungsgestik gebissen haben,  

c. Hunde, die durch ihr Verhalten gezeigt haben, dass sie unkontrolliert Tiere hetzen oder 
reißen oder Hunde, die ohne selbst angegriffen oder provoziert worden zu sein, wiederholt 
Menschen gefährdet oder in Gefahr drohender Weise angesprungen haben.  
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(2) Als gefährliche Hunde im Sinne des Absatzes 1 Buchstabe a  gelten insbesondere: 

 
  

a) American Pitbull Terrier, 
 

b) American Staffordshire Terrier, 
 

c) Bullterrier, 
 

d) Staffordshire Bullterrier und 
 

e) Tosa Inu. 
 

f) Alano, 
 

g) Bullmastiff, 
 

h) Cane Corso, 
 

i) Dobermann, 
 

j) Dogo Argentino, 
 

k) Dogue de Bordeaux, 
 

l) Fila Brasileiro, 
 

m) Mastiff,  
 

n) Mastin Español, 
 

o) Mastino Napoletano, 
 

p) Perro de Presa Canario, 
 

q) Perro de Presa Mallorquin und 
 

r) Rottweiler. 

 
 

§ 4 

Steuermaßstab und Steuersätze 

(1) Die Steuer für die Hundehaltung beträgt jährlich:  
a. Für den ersten Hund:       25,00 € 
b. Für den zweiten und jeden weiteren Hund:    40,00 € 

 
(2) Abweichend von Absatz 1 beträgt die Steuer für gefährliche Hunde im Sinne des § 3 dieser Satzung 500,00 € 

je gefährlichen Hund. 
 

(3) Absatz 2 findet keine Anwendung, wenn der Hundehalter für das jeweilige Steuerjahr durch Vorlage eines 
Negativzeugnisses nach landesrechtlichen Vorschriften über die Hundehaltung nachweisen kann, dass der 
Hund keine gesteigerte Kampfbereitschaft, Angriffslust, Schärfe oder eine andere in ihrer Wirkung 
vergleichbare Eigenschaft gegenüber Mensch und Tier aufweist. 

 

§ 5 

Steuerbefreiung  

(1) Personen, die sich nicht länger als zwei Monate in der Gemeinde Kasel-Golzig aufhalten, sind für diejenigen 
Hunde von der Steuer befreit, die sie bei ihrer Ankunft besitzen, wenn sie nachweisen können, dass die 
Hunde in einer anderen Gemeinde der Bundesrepublik Deutschland besteuert werden oder von der Steuer 
befreit sind.  
 

(2) Hunde, die ausschließlich zum Schutz und der Hilfe Blinder, Tauber oder sonst hilfloser Personen dienen, 
werden auf Antrag von der Hundesteuer befreit. Nachweis hierüber ist durch Vorlage eines gültigen 
Schwerbehindertenausweises mit dem Merkzeichen „B“, „G“ oder „H“ zu erbringen.  
 

(3) Steuerbefreiungen nach (2) werden nicht gewährt für Hunde im Sinne des § 3 dieser Satzung. 
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§ 6 

Beginn und Ende der Steuerpflicht 

(1) Die Steuerpflicht entsteht mit Beginn des auf die Aufnahme des Hundes folgenden Kalendermonats.  
 

(2) Bei Hunden, die dem Halter durch Geburt von einer von ihm gehaltenen Hündin zuwachsen, entsteht die 
Steuerpflicht mit Beginn des Kalendermonats, welcher auf den Zeitpunkt folgt, in dem der Hund drei Monate 
alt geworden ist. In den Fällen des § 2 Absatz 2 Satz 2 beginnt die Steuerpflicht mit dem ersten Tag des 
Kalendermonats der auf den Tag folgt, in dem der Zeitraum von zwei Monaten überschritten wurde. 
 

(3) Bei Zuzug eines Hundehalters aus einer anderen Gemeinde beginnt die Steuerpflicht mit dem ersten Tag des 
auf den Zuzug folgenden Kalendermonats.  
 

(4) Die Steuerpflicht endet  mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der Hund veräußert oder sonst abgeschafft 
wird, verzieht, abhandenkommt oder verendet  und eine Abmeldung bei der Gemeinde über das Amt 
Unterspreewald (Amtsverwaltung) erfolgt. Kann der genaue Zeitpunkt nicht nachgewiesen werden, endet die 
Steuerpflicht mit Ablauf des Kalendermonats der Abmeldung.  

 

§ 7 

Festsetzung und Fälligkeit der Steuer 

(1) Die Steuer wird durch Verwaltungsakt (Steuerbescheid) für ein Kalenderjahr oder – wenn die Steuerpflicht 
erst während des Kalenderjahres entsteht oder endet – für den Rest des Kalenderjahres festgesetzt. 
 

(2) Die Steuer wird erstmalig einen Monat nach Bekanntgabe des Festsetzungsbescheides fällig. Bis zur 
Bekanntgabe eines neuen Steuerbescheides ist die Steuer jeweils zum 01.07. eines jeden Jahres fällig und 
ohne erneute Aufforderung weiter zu entrichten.  
 

(3) Endet die Steuerpflicht, ist die zu viel gezahlte Steuer zu erstatten. 
 
 
 

§ 8 
 

Steueranmeldung und Steuerabmeldung 

(1) Der Hundehalter ist verpflichtet, einen Hund innerhalb von zwei Wochen nach der Aufnahme, des Zuzugs 
oder – wenn der Hund ihm durch Geburt einer von ihm gehaltenen Hündin zugewachsen ist, innerhalb von 
zwei Wochen nachdem der Hund drei Monate alt geworden ist – bei der Amtsverwaltung des Amtes 
Unterspreewald, Markt 1, 15938 Golßen, anzumelden. In Fällen den § 2 Absatz 2 Satz 2 muss die Anmeldung 
innerhalb von 2 Wochen nach dem Tage, an dem der Zeitraum von zwei Monaten überschritten worden ist 
erfolgen. 
 

(2) Die Abmeldung eines Hundes hat durch den bisherigen Halter binnen zwei Wochen nachdem er ihn veräußert 
oder sonst abgeschafft hat, er verendet, verzogen oder abhandengekommen ist, bei der Amtsverwaltung des 
Amtes Unterspreewald, Markt 1, 15938 Golßen, abzumelden. 
 

(3) An- und Abmeldungen zur Hundesteuer bedürfen der Schriftform. Soweit von der Amtsverwaltung 
entsprechende Formblätter zur Verfügung gestellt werden, sind diese zu nutzen. 
 

(4) Die übrigen Mitwirkungspflichten ergeben sich aus § 12 (1) Nr. 3a KAG in Verbindung mit den §§ 90, 91 und 
93 der Abgabenordnung.  

 

§ 9 

Steuermarke 

(1) Nach der Anmeldung zur Hundesteuer wird für jeden Hund eine Steuermarke ausgegeben.  
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(2) Der Hundehalter darf Hunde außerhalb seines umfriedeten Grundbesitzes nur mit der sichtbar befestigten 
Steuermarke führen. Auf Verlangen eines Beauftragten des Amtes Unterspreewald ist die Steuermarke 
vorzuzeigen.  
 

(3) Bei Abmeldung des Hundes ist die Steuermarke zurück zu geben. Unterbleibt die Rückgabe, ist dies 
gebührenpflichtig. Bei Verlust der gültigen Steuermarke wird dem Hundehalter eine gebührenpflichtige 
Ersatzmarke ausgehändigt. Die Gebühr in Höhe von 5,00 € ergibt sich aus der Verwaltungsgebührensatzung 
des Amtes Unterspreewald.  
 
 

§ 10  
 

Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 15 (2) KAG  handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig: 
a) als Hundehalter entgegen § 8 (1) dieser Satzung einen Hund nicht oder nicht rechtzeitig anmeldet, 
b) als Hundehalter entgegen § 9 (2) dieser Satzung einen Hund außerhalb seiner Wohnung oder seines 

umfriedeten Grundbesitzes ohne sichtbar befestigte, gültige Steuermarke führt oder die Steuermarke 
auf Verlangen eines Bediensteten des Amtes Unterspreewald nicht vorzeigt, 

c) Als Hundehalter entgegen § 5 (2) dieser Satzung den Wegfall der Voraussetzungen für eine 
Steuerbefreiung nicht oder nicht rechtzeitig anzeigt. 
 

(2) Ordnungswidrig im Sinne dieser Satzung handelt auch: 
a) wer als Steuerpflichtiger oder anderer Beteiligter die in Absatz 1 Buchstabe a, b und c genannten 

Ordnungswidrigkeiten vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ohne es dabei zu ermöglichen Abgaben zu 
verkürzen oder nicht gerechtfertigte Abgabenvorteile zu erlangen, 

b) als Grundstückseigentümer, Haushaltsvorstand, oder deren Stellvertreter sowie Hundehalter oder 
sonstig Beteiligter entgegen § 8 (4) dieser Satzung Auskünfte nicht oder nicht wahrheitsgemäß erteilt.  

 
(3) Gemäß § 15 (3) KAG können Ordnungswidrigkeiten im Sinne des Absatzes 1 gemäß § 3 (2) Satz 1 BbgKVerf 

in Verbindung mit § 17 (1) des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) mit einer Geldbuße von bis zu 
10.000 € geahndet werden.  
 

(4) Gemäß § 15 (3) KAG können Ordnungswidrigkeiten im Sinne des Absatzes 2 gemäß § 3 (2) Satz 1 BbgKVerf 
in Verbindung mit § 17 (1) OWiG mit einer Geldbuße von bis zu 5.000 € geahndet werden.  

 

§ 11 

Inkraftreten 

Die Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer tritt am 01.01.2017 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung 
vom 28.03.2011 außer Kraft. 

 

Golßen, 16.12.2016 

 

gez. Jens-Hermann Kleine 

Amtsdirektor 


